Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ab 1. Februar 2012 werden (bei einer Laufzeit bis 31. Dezember 2012) die Gehälter der Beamtinnen und Beamten des Dienststandes (soweit sie nicht gemäß § 17 PTSG zugewiesen sind), die Monatsentgelte der Vertragsbediensteten und der Bediensteten mit einem Sondervertrag, in dem keine andere Art der Valorisierung vorgesehen ist, um 2,56 % und danach um € 11,10 (Staffel) erhöht.

Die Zulagen und Vergütungen, die im Gesetz in Eurobeträgen ausgedrückt sind, mit Ausnahme der Kinderzulage, werden ab 1. Februar 2012 um 2,95 % erhöht.

Die große Jubiläumszuwendung bei weniger als 40 Dienstjahren wird bei einer ab 

1. Jänner 2012 wirksamen vorzeitigen Ruhestandsversetzung nicht mehr gewährt.

Dies bedeutet: Die große Jubiläumszuwendung nach Erreichen von 40 Dienstjahren bleibt unberührt. Die Gewährung der Jubiläumszuwendung bei weniger als 40 (mindestens aber 35) Dienstjahren erfolgt nur noch bei einer Ruhestandsversetzung bzw. Pensionierung nach dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter.

Die neuen Gehaltstabellen für 2012 finden Sie auf der Homepage des Betriebsrates unter www.meduniwien.ac.at unter „Wissenswertes“.

Die Gehaltsverhandlungen für die KV-Bedienstete der Universitäten beginnen nächste Woche.

Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Waidringer
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